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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
Stand: Zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 9 G v. 24.2.2012 I 212

Abschnitt 2
Abwasserbeseitigung
§ 54 Abwasser, Abwasserbeseitigung

(1) Abwasser ist
1. das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende 
Wasser (Schmutzwasser) sowie
2. das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen 
gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die 
aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten 
Flüssigkeiten.
[….]
§ 55 Grundsätze der Abwasserbeseitigung
(1) Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 
Dem Wohl der Allgemeinheit kann auch die Beseitigung von häuslichem Abwasser durch 
dezentrale Anlagen entsprechen.
(2) Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine 
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.
[…]



Niederschlagswasserbehandlung Nordrhein-Westfalen
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Oberflächen-Beschickung qA als maßgebende Größe
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Mall- Lamellenklärer





Messungen Lamellenklärer „MLK“ beim IKT Gelsenkirchen



Messungen Lamellenklärer „MLK“



Mall- Lamellenklärer



Mall- Lamellenklärer
jeweils als Rundbecken „MLK-R“ und Rechteckbecken „MLK-L“, Durchflussmengen > 600 l/s


